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5. Maßnahmen der Personalentwicklung zur Qualifi-
zierung und zielgerichteten Motivation unter Be-
rücksichtigung des betrieblichen Bedarfs und der 
Mitarbeiterinteressen planen und veranlassen,

6. Mitarbeiter bezüglich Leistung und Verhalten beur-
teilen und qualifizierte zeugnisse ausstellen.

(3) Im Qualifikationsschwerpunkt „Abläufe planen, 
durchführen und kontrollieren“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, bezogen auf das jeweilige 
gastronomische Konzept, betriebliche Abläufe planen, 
organisieren, kontrollieren und analysieren zu können. 
Es soll eine Kalkulation erstellt werden können. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden:
1. Betriebs- und Arbeitsplatzorganisation auch unter 

Berücksichtigung der Möglichkeiten der Fremdver-
gabe entwickeln,

2. Arbeits- und zeitplanung erstellen,
3. Kosten erfassen und kalkulieren, Preise bilden, Ab-

rechnungen erstellen,
4. Arbeitssicherheit sowie Hygiene- und Umwelt-

schutzmaßnahmen gewährleisten.
(4) Im Qualifikationsschwerpunkt „Produkte beschaffen 
und pflegen“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
Getränke, Lebensmittel, Arbeitsmittel, Gebrauchsgüter 
und Dienstleistungen in erforderlicher Qualität und 
Quantität kostenbewusst beschaffen zu können. Es 
soll unter Beachtung einschlägiger Rechtsvorschrif-
ten die sachgerechte Versorgung, Pflege, Lagerung 
und Vorbereitung der Waren und Geräte sichergestellt 
werden können. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Bezugsquellen erschließen, vergleichen und nutzen,
2. Angebote vergleichen und beurteilen,
3. Waren sachgerecht lagern, Produktpflege gewähr-

leisten,
4. Gebrauchsgüter sachgerecht für den Arbeitseinsatz 

vorbereiten und pflegen,
5. Energie wirtschaftlich einsetzen,
6. erforderliche Investitionen begründen.
(5) Die schriftliche Prüfung besteht für jeden Quali-
fikationsschwerpunkt aus einer unter Aufsicht anzu-
fertigenden Arbeit, deren Mindestarbeitszeiten jeweils 
betragen:
1. Gäste beraten und bewirten 90 Minuten,
2. Mitarbeiter führen und fördern 60 Minuten,
3. Abläufe planen, durchführen und  

kontrollieren 90 Minuten,
4. Produkte beschaffen und pflegen 90 Minuten.
Insgesamt soll die Prüfungsdauer 360 Minuten nicht 
überschreiten.
Die Qualifikationsschwerpunkte sind jeweils in Form 
einer anwendungsbezogenen Aufgabe zu prüfen. Die 
Aufgaben sind so zu gestalten, dass alle Qualifikati-
onsinhalte des jeweiligen Qualifikationsschwerpunkts 
mindestens einmal thematisiert werden. 
(6) Wurden in nicht mehr als einer schriftlichen Prü-
fungsleistung mangelhafte Leistungen erbracht, ist für 
diese Prüfungsleistung eine mündliche Ergänzungs-
prüfung anzubieten. Bei einer oder mehreren ungenü-
genden schriftlichen Prüfungsleistungen besteht diese 
Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung soll hand-
lungsspezifisch und integriert durchgeführt werden 
und in der Regel nicht länger als 20 Minuten dauern. 
Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung und 
die der mündlichen Ergänzungsprüfung werden zu ei-
ner Note zusammengefasst. Dabei wird die Bewertung 
der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewichtet.
(7) In der Praktischen Prüfung soll im Rahmen des 
Fachgesprächs, das mindestens 30, höchstens jedoch 
45 Minuten dauern soll, nachgewiesen werden, Ge-

spräche mit Gästen und Mitarbeitern vorbereiten, 
strukturiert führen und einer begründeten Lösung 
zuführen zu können. Dabei ist außerdem eine Vorbe-
reitungszeit von mindestens 20 Minuten, höchstens 
jedoch 30 Minuten zu gewähren.
(8) Ferner ist in der Praktischen Prüfung eine integra-
tive praktische Situationsaufgabe zu bearbeiten. Diese 
besteht aus anspruchsvollen praktischen Arbeiten, die 
Situationen im Barbereich widerspiegeln sollen. Die 
Situationsaufgabe ist so zu gestalten, dass folgende 
Qualifikationsinhalte insgesamt mindestens jeweils 
einmal thematisiert werden: 
1. Vorbereiten des Arbeitsplatzes,
2. gastorientiertes zubereiten von drei verschiedenen 

Misch- und Mixgetränken nach Vorgaben,
3. Service einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten,
4. freies Ausgießen von drei verschiedenen Mengen.
Die Prüfungsdauer der Situationsaufgabe beträgt min-
destens 45 Minuten, höchstens je-doch 60 Minuten. 

§ 6 Berufs- und arbeitspädagogische 
 Qualifikationen
Die „Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikatio-
nen“ sind durch eine Prüfung gemäß der Ausbilder-
Eignungsverordnung nachzuweisen.

§ 7 anrechnung anderer Prüfungsleistungen
(1) Auf Antrag kann die zuständige Stelle den Prü-
fungsteilnehmer und die Prüfungsteilnehmerin von 
der Ablegung einzelner Prüfungsleistungen befreien, 
wenn in den letzten fünf Jahren vor Antragstellung 
vor einer zuständigen Stelle, einer öffentlichen oder 
staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor 
einem staatlichen Prüfungsausschuss eine Prüfung 
mit Erfolg abgelegt wurde, die den Anforderungen 
der entsprechenden Prüfungsinhalte nach diesen Prü-
fungsvorschriften entspricht. 
(2) Eine Freistellung von der praktischen Prüfung im 
Rahmen des Prüfungsteils „Handlungsspezifische Qua-
lifikationen“ gemäß § 5 Abs. 7 und 8 ist nicht zulässig.
(3) Eine erfolgreich abgelegte Teilprüfung „Handlungs-
feldübergreifenden Qualifikationen“ anderer bzw. bis-
heriger Fachwirt- und Meister-Regelungen, die nicht 
länger als 5 fünf Jahre zurückliegt, kann auf die neue 
Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ voll 
angerechnet werden, so dass weitere Prüfungsleistun-
gen für diese Teilprüfung nicht notwendig sind.

§ 8 Bewerten der Prüfungsteile und  
Bestehen der Prüfung
(1) Die Prüfungsteile „Wirtschaftsbezogene Qualifikati-
onen“ und „Handlungsspezifische Qualifikationen“ sind 
einzeln zu bewerten. Die Bewertung des Prüfungsteils 
„Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ ist aus dem 
arithmetischen Mittel der Punktebewertung der ein-
zelnen Prüfungsleistungen zu bilden.
(2) Bei der Bewertung des Prüfungsteils „Handlungs-
spezifische Qualifikationen“ sind die schriftlichen 
Aufgabenstellungen, das situationsbezogene Fachge-
spräch sowie die integrative Situationsaufgabe jeweils 
einzeln zu bewerten. Die Bewertungen werden zu einer 
Note zusammengefasst. Dabei werden die Bewertun-
gen des situationsbezogenes Fachgesprächs sowie die 
der integrativen Situationsaufgabe doppelt gewichtet.
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen Prü-
fungsleistungen mindestens ausreichende Leistungen 
erbracht wurden.
(4) Über das Bestehen der Prüfung ist ein zeugnis aus-
zustellen. Im Falle der Freistellung gemäß § 7 sind Ort 
und Datum der anderweitig abgelegten Prüfung sowie 
die Bezeichnung des Prüfungsgremiums anzugeben.

§ 9 Wiederholung der Prüfung
(1) Ein Prüfungsteil, der nicht bestanden ist, kann 
zweimal wiederholt werden.
(2) Wer an einer Wiederholungsprüfung teilnimmt und 
sich innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Tage 
der Beendigung des nicht bestandenen Prüfungsteils 
an, zur Wiederholungsprüfung angemeldet hat, ist auf 
Antrag von der Prüfung von einzelnen Prüfungsleistun-
gen zu befreien, wenn die in einer vorangegangenen 
Prüfung erbrachten Leistungen ausgereicht haben. 

§ 10 Inkrafttreten, außerkrafttreten
(1) Diese besondere Rechtsvorschrift tritt am Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Indust-
rie- und Handelskammer zu Rostock in Kraft.
(2) Die besonderen Rechtsvorschriften vom 27. Novem-
ber 1997 treten am 31. Dezember 2014 außer Kraft.

Rostock, 13.12.2012

gez. Wolfgang Hering gez. Andreas Sturmowski
Präsident Hauptgeschäftsführer

ausgefertigt am: 21.01.2013

gez. Wolfgang Hering gez. Andreas Sturmowski
Präsident Hauptgeschäftsführer

Besondere rechts- 
vorschriften zum  
anerkannten abschluss
geprüfter Diätkoch/ 
geprüfte Diätköchin

Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock erlässt 
aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschus-
ses vom 13.12.2012 als zuständige Stelle nach § 54 in 
Verbindung mit § 79 Abs. 4 Berufsbildungsgesetz vom 
23. März 2005 (BGBl. I, Seite 931), zuletzt geändert 
durch Artikel 15 Absatz 90 des Gesetzes vom 5. Februar 
2009 (BGBl. I S. 160), folgende besondere Rechtsvor-
schriften für die Fortbildungsprüfung zum Geprüften 
Diätkoch/zur Geprüften Diätköchin.
Die besonderen Rechtsvorschriften gelten in Verbin-
dung mit der Prüfungsordnung für die Durchführung 
von Fortbildungsprüfungen in der jeweils geltenden 
Fassung.

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 
abschlusses
(1) zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und 
Erfahrungen, die durch die berufliche Fortbildung zum 
Geprüften Diätkoch/zur Geprüften Diätköchin erwor-
ben worden sind, kann die zuständige Stelle Prüfungen 
nach den §§ 2 bis 9 durchführen, in denen die auf einen 
beruflichen Aufstieg abzielende Erweiterung der beruf-
lichen Handlungsfähigkeit nachzuweisen ist.
(2) ziel der Prüfung ist der Nachweis der Quali-
fikation zum Geprüften Diätkoch/zur Geprüften  
Diätköchin und damit die Befähigung, folgende im 
zusammenhang stehende Aufgaben selbstständig und 
eigenverantwortlich wahrnehmen zu können:
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1. Planen und Erstellen nährstoffoptimierter Speiseplä-
ne anhand ernährungsphysiologischer und betriebli-
cher Vorgaben, Mitarbeiten bei der zusammenstel-
lung von Diätkatalogen in interdisziplinären Teams, 
Ableiten von Kostformen und Ernährungsanforde-
rungen für verschiedene zielgruppen;

2. Bewerten und Disponieren von Produkten für die 
zubereitung spezifischer Kostformen und Diäten;

3. Informieren von Mitarbeitern bezüglich Koch- und 
Küchentechniken bei der Speisenzubereitung, Füh-
ren der zugeordneten Mitarbeiter bei Organisation 
und zubereitung von Diäten, Umsetzen von Vorga-
ben, Verordnungen und Gästewünschen, Beachten 
der Vorgaben der Diätverordnung und des Lebens-
mittelrechts;

4. Fach- und sachgerechtes Einsetzen von Lebensmit-
teln und zubereiten von Speisen nach ärztlichen 
Verordnungen, Mitarbeiten bei der betrieblichen 
Qualitätssicherung für den Bereich der Diätküche 
einschließlich Erstellen der erforderlichen Dokumen-
tationen;

5. Nutzen von Medien zur Informationsbeschaffung, 
Mitwirken bei der Ernährungsbildung und -erzie-
hung, Informieren über vorhandene Speisenange-
bote und Dienstleistungen, Mitwirken bei Vertriebs- 
und Marketingaktivitäten.

(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum an-
erkannten Abschluss Geprüfter Diätkoch/Geprüfte 
Diätköchin. 

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
(1) zur Prüfung ist zuzulassen, wer
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung im aner-

kannten Ausbildungsberuf Koch/Köchin und danach 
eine mindestens einjährige Berufspraxis 

 oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in ei-

nem dem Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft 
zugehörigen Ausbildungsberuf und danach eine 
mindestens zweijährige Berufspraxis

 oder
3. eine mindestens fünfjährige Berufspraxis nachweist.
(2) Die Berufspraxis gemäß Abs. 1 soll wesent-
liche Bezüge zu den Aufgaben eines Geprüften  
Diätkochs/einer Geprüften Diätköchin gemäß § 1 Abs. 
2 haben.
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann zur 
Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorla-
ge von zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft 
macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfah-
rungen erworben hat, die die zulassung zur Prüfung 
rechtfertigen.

§ 3 gliederung und Durchführung  
der Prüfung 
(1) Die Prüfung gliedert sich in folgende Prüfungsteile:
1. Handlungsspezifische Qualifikationen 
2. Fachpraktische Qualifikationen.
(2) Der Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifika-
tionen“ gliedert sich in folgende Qualifikationsschwer-
punkte:
1. Interdisziplinär arbeiten,
2. Abläufe organisieren und Speisen zubereiten,
3. nährstoffdefinierte Speisepläne erstellen, 
4. Ernährungsbildung und -erziehung unterstützen.
(3) Die „Handlungsspezifischen Qualifikationen“ nach 
Absatz 2 Nr. 1 bis 4 sind schriftlich in Form von an-
wendungsbezogenen Aufgabenstellungen gemäß § 4 
zu prüfen.
(4) Als weitere Prüfungsleistung innerhalb des Prü-
fungsteils „Handlungsspezifische Qualifikationen“ wird 

ein situationsbezogenes Fachgespräch, das mindestens 
20 Minuten, jedoch nicht länger als 30 Minuten dau-
ern soll, durchgeführt. Dem Prüfungsteilnehmer oder 
der Prüfungsteilnehmerin ist außerdem eine Vorberei-
tungszeit von mindestens 10 Minuten, höchstens je-
doch 15 Minuten zu gewähren. Das situationsbezogene 
Fachgespräch soll sich inhaltlich auf die jeweiligen 
Qualifikationsschwerpunkte gemäß § 4 Abs. 1 bis 4 
beziehen.
(5) Der Prüfungsteil „Fachpraktische Qualifikationen“ 
besteht aus einer integrativen Situationsaufgabe nach 
Maßgabe des § 5 Abs. 1 und 2.

§ 4 handlungsspezifische Qualifikationen
(1) Im Qualifikationsschwerpunkt „Interdisziplinär ar-
beiten“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, auf der 
Grundlage ernährungsmedizinischer Kenntnisse diszi-
plinübergreifend zu kommunizieren sowie Informatio-
nen zu verarbeiten und weitergeben zu können. Ferner 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, Mitarbeiter 
zielgerichtet anzuleiten, zu führen und für den Bereich 
der Diätküche schulen zu können. In diesem Rahmen 
können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Ernährungsmedizinische Kenntnisse anwenden,
2. Informationen verarbeiten und weitergeben,
3. Arbeitsanweisungen formulieren,
4. Mitarbeiter anleiten und schulen,
(2) Im Qualifikationsschwerpunkt „Abläufe organisie-
ren und Speisen zubereiten“ soll die Fähigkeit nach-
gewiesen werden, Medieninhalte und Daten für die 
Diätküche nutzen zu können. Ferner sollen betriebliche 
Abläufe qualitätsgesichert geplant und organisiert so-
wie kontrolliert und dokumentiert werden können, um 
zielgruppengerecht Speisen herzustellen. Dazu gehört 
auch, Produkte und zutaten für ihren ernährungsphy-
siologisch sinnvollen Einsatz bewerten zu können. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden:
1. Medien nutzen und Inhalte bewerten,
2. zielgruppenspezifische Daten ermitteln und nutzen,
3. Produkte bewerten und einsetzen,
4. Abläufe der zubereitung planen,
5. Speisen nach Vorgaben zubereiten, 
6. Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements 

mitgestalten und dokumentieren.
(3) Im Qualifikationsschwerpunkt „Nährstoffdefinierte 
Speisepläne erstellen“ soll die Fähigkeit nachgewie-
sen werden, unter Berücksichtigung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und auf den Grundlagen der 
vollwertigen Ernährung sowie nach diätetischen Vor-
gaben Kostpläne, Diätkataloge, gesundheitsfördernde 
Speisenangebote erstellen sowie Nährstoffberechnun-
gen bewerten zu können. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigen,
2. Wochen-, Tages- und Menüpläne entwickeln,
3. Nährstoffberechnungen überprüfen und beurteilen,
4. Diätkataloge und gesundheitsfördernde Speisenan-

gebote mitentwickeln,
5. individuelle Bedarfe berücksichtigen.
(4) Im Qualifikationsschwerpunkt „Ernährungsbil-
dung und -erziehung unterstützen“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, auf der Basis aktueller, ernäh-
rungswissenschaftlich anerkannter Qualitätsstandards 
Gäste, Patienten und Angehörige ziel- und sachgerecht 
über Angebote und gesundheitsfördernde Lebensmittel 
beraten zu können. Dazu gehört kochtechnische Ver-
anstaltungen mitgestalten und durchführen zu können 
sowie das Marketing zu fördern. In diesem Rahmen 
können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:

1. Gäste-, Patienten- und Angehörigeninformationen 
erstellen,

2. Beratungen über gesundheitsfördernde Lebensmit-
tel durchführen,

3. kochtechnische Beratungen durchführen,
4. Veranstaltungen mitgestalten,
5. Marketingaktionen unterstützen.
(5) Die Qualifikationsschwerpunkte gemäß den Absät-
zen 1 bis 4 sind jeweils in Form einer anwendungsbe-
zogenen Aufgabe zu prüfen. Die Aufgaben sind so zu 
gestalten, dass alle Qualifikationsinhalte des jeweiligen 
Qualifikationsschwerpunkts mindestens einmal thema-
tisiert werden. Die Prüfungsdauer für die Bearbeitung 
der Aufgaben soll für die Qualifikationsschwerpunkte 
gemäß Absatz 1 bis 4 jeweils mindestens 90 Minuten 
betragen, insgesamt soll die Prüfungsdauer 390 Minu-
ten nicht überschreiten.
(6) Wurde in nicht mehr als einer schriftlichen Prü-
fung gemäß den Absätzen 1 bis 4 eine mangelhafte 
Leistung erbracht, ist darin einen mündliche Ergän-
zungsprüfung anzubieten. Bei einer oder mehreren 
ungenügenden schriftlichen Prüfungsleistungen be-
steht diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung 
soll anwendungsbezogen durchgeführt werden und 
in der Regel nicht länger als 20 Minuten dauern. Die 
Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung und die 
der mündlichen Ergänzungsprüfung werden zu einer 
Note zusammengefasst. Dabei wird die Bewertung 
der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewichtet.

§ 5 Fachpraktische Qualifikationen
(1) Im Prüfungsteil „Fachpraktische Qualifikationen“ 
ist eine Situationsaufgabe zu bearbeiten, die vollstän-
dige Handlungen beinhaltet, wie sie für die Praxis des 
Diätkochs und der Diätköchin typisch sind. Es soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, aus einem vorgege-
benen Warenkorb zwei Portionen einer dreiteiligen 
Speisenfolge, bestehend aus Vorspeise, Hauptgericht 
und Dessert, planen, zubereiten und präsentieren zu 
können. Der Prüfungsausschuss macht Angaben zu 
einer Referenzperson und beschließt den Warenkorb, 
der Pflicht- und Ergänzungsbestandteile enthält.
(2) Es soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, die 
anfallenden Arbeiten unter Beachtung der Wirtschaft-
lichkeit, der Nährstoffschonung, der Sicherheit und der 
Hygiene selbstständig ausführen zu können.
Es sind ein Menü und eine Materialanforderung schrift-
lich unter Aufsicht auszuarbeiten. Die Bearbeitungszeit 
hierfür beträgt mindestens 90, höchstens 120 Minuten. 
Die praktische Umsetzung erfolgt unter Aufsicht und 
soll mindestens drei, jedoch höchstens vier Stunden 
dauern. Die gefertigte Speisenfolge ist zu präsentieren 
und in Bezug auf die Referenzperson zu erläutern. 
Insgesamt soll die Prüfung der „Fachparktischen Qua-
lifikationen“ nicht länger als sieben Stunden dauern. 
Der Prüfungsausschuss legt die jeweilige Fertigungszeit 
fest. Die Prüfung soll sich auf höchstens zwei aufein-
ander folgende Tage verteilen.
(3) In Rahmen der Situationsaufgabe sind folgende 
Qualifikationsinhalte zu prüfen:
1. Ausarbeiten eines Menüs und einer Materialanfor-

derung unter Einhaltung vorgegebener Kriterien für 
die vorgegebene Referenzperson,

2. Beachten und Anwenden von Lebensmittel-, Hygie-
ne-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzgesetzen,

3. wirtschaftliches Einsetzen von Material und Energie 
sowie nährstoff- und umweltschonendes Arbeiten,

4. Anwenden und Beherrschen von Arbeitstechniken,
5. Anwenden von Verfahren der Qualitätssicherung,
6. Geschmack und Beschaffenheit der Speisen, 
7. Präsentieren und Erläutern der Speisen.
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§ 6 anrechnung anderer Prüfungsleistungen
Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin 
ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungs-
bestandteile durch die zuständige Stelle zu befreien, 
wenn er eine andere vergleichbare Prüfung vor einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungsein-
richtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss 
erfolgreich abgelegt wurde und die Anmeldung zur 
Fortbildungsprüfung innerhalb von fünf Jahren nach 
der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung 
erfolgt.

§ 7 Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen 
der Prüfung
(1) Die Prüfungsteile „Handlungsspezifische Qualifi-
kationen“ und „Fachpraktische Qualifikationen“ sind 
einzeln zu bewerten.
(2) Die Bewertung des Prüfungsteils „Handlungsspe-
zifische Qualifikationen“ ist aus dem arithmetischen 
Mittel der Punktebewertung der einzelnen Prüfungs-
leistungen zu bilden.
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen Prüfungs-
leistungen mindestens ausreichende Leistungen er-
bracht wurden.
(4) Über das Bestehen der Prüfung ist ein zeugnis aus-
zustellen. Im Falle der Freistellung gemäss § 6 sind Ort 
und Datum sowie Bezeichnung des Prüfungsgremiums 
der anderweitig abgelegten Prüfung anzugeben. 

§ 8 Wiederholung der Prüfung
(1) Ein Prüfungsteil, der nicht bestanden ist, kann zwei-
mal wiederholt werden.
(2) Wer an einer Wiederholdungsprüfung teilnimmt 
und sich innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Tag 
der Beendigung der nicht bestandenen Prüfung an, zur 
Wiederholungsprüfung anmeldet, ist auf Antrag von 
einzelnen Prüfungsleistungen zu befreien, wenn die 
darin in einer vorangegangenen Prüfung erbrachten 
Leistungen ausgereicht haben.

§ 9 Übergangsvorschriften
Begonnene Prüfungsverfahren können nach den bishe-
rigen Vorschriften zu Ende geführt werden. Die zustän-
dige Stelle kann auf Antrag des Prüfungsteilnehmers 
oder der Prüfungsteilnehmerin die Wiederholungsprü-
fung auch gemäß dieser besonderen Rechtsvorschrift 
durchführen; § 8 Abs. 2 findet in diesem Fall keine 
Anwendung. 

§ 10 Inkrafttreten
Diese besondere Rechtsvorschrift tritt am Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Indus-
trie- und Handelskammer zu Rostock in Kraft. Die 
bisherigen Rechtsvorschriften treten am 31. Dezember 
2014 außer Kraft.

Rostock, 13.12.2012

gez. Wolfgang Hering gez. Andreas Sturmowski
Präsident Hauptgeschäftsführer

ausgefertigt am: 21.01.2013

gez. Wolfgang Hering gez. Andreas Sturmowski
Präsident Hauptgeschäftsführer
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Sie suchen  
geschäftspartner? 
Unter www.rostock.ihk24.de, Börsen, 
finden Sie im Internet schnell Kontakte  
(Dokumentennummer 9736):

 nexxt-change – unternehmensbörse

 Kooperationsbörse
Kontakt: IHK-Geschäftsbereich Innovation, 
Umwelt, Verkehr, Maritime Wirtschaft 
Theresa Duchow
Tel.: 0381 338-102, Fax: 0381 338-109
duchow@rostock.ihk.de

 technologiebörse

 umweltinformationssystem uMfiS

 recyclingbörse
Kontakt: IHK-Geschäftsbereich Innovation, 
Umwelt, Verkehr, Maritime Wirtschaft
Kai Retzlaff
Tel.: 0381 338-130, Fax: 0381 338-109
retzlaff@rostock.ihk.de

 auslandsbörse
Kontakt: IHK-Geschäftsbereich  
Handel, Dienst leistungen, Tourismus,  
Außenwirtschaft, Europa 
Petra Schmidt
Tel.: 0381 338-242, Fax: 0381 338-209
schmidt@rostock.ihk.de

 Europa 
Kontakt: Enterprise Europe Network
Carina Köhnke 
Tel.: 0381 338-244, Fax: 0381 338-209 
koehnke@rostock.ihk.de

 ihK-praktikumsportal
Kontakt: IHK-Geschäftsbereich
Aus- und Weiterbildung
Sidney Berlin
Tel.: 0381 338-514, Fax: 0381 338-509
sberlin@rostock.ihk.de

 ihK-lehrstellenbörse
 Kontakt: IHK-Geschäftsbereich

Aus- und Weiterbildung
Annette Lenk
Tel.: 0381 338-515, Fax: 0381 338-509
lenk@rostock.ihk.de

ihK-börSEn

Jubiläen
Die Ihk zu rostock gratuliert  
zu Firmenjubiläen:

15 Jahre
 – Die Möbel Wikinger GmbH

muehlbach@rostock.ihk.de




